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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1998

Norm

ABGB §774

Rechtssatz

Unter den Bedingungen und Belastungen der zitierten Gesetzesstelle sind nicht solche zu verstehen, die einen

Wertfaktor darstellen, also schon in der Natur des vermachten Gegenstands liegen und bei der Ermittlung des

Vermögenswerts der Zuwendung ohnehin als wertmindernd zu berücksichtigen sind.
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